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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

1 EINLEITUNG 

D s  uf intern tion ler Ebene im R hmen der Fin nci l Action T sk Force (FATF) und  uf 

europäischer Ebene in der Richtlinie (EU) 2015/849 (4. Geldwäsche-RL) formulierte Ziel ist die 

Verhinderung der Nutzung des Fin nzsystems zum Zwecke der Geldwäscherei und der 

Terrorismusfin nzierung. D bei soll dem Fluss von Geldern krimineller Herkunft und von für 

terroristische Zwecke bestimmten Geldern entgegengewirkt werden, indem bestimmte Sorgf lts-

und Meldepflichten von den verpflichteten Fin nzm rktteilnehmern einzuh lten sind. 

In Österreich bilden die im Fin nzm rkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) enth ltenen Sorgf lts- und 

Meldepflichten und die ergänzenden Bestimmungen zum wirtsch ftlichen Eigentümer im 

Wirtsch ftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) die zentr len Elemente für ein effektives 

System zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfin nzierung im Bereich des 

Fin nzm rktes. Ein solches System k nn jedoch nur wirks m umgesetzt werden, wenn die 

Verpflichteten n ch dem FM-GwG durch Erfüllung der ihnen zugewiesenen Sorgf lts- und 

Meldepflichten entsprechend mitwirken. Die Einh ltung der Sorgf lts- und Meldepflichten durch 

die Verpflichteten dient d bei nicht nur der präventiven Bekämpfung von Geldwäscherei und 

Terrorismusfin nzierung sondern  uch der Arbeit der Str fverfolgungsbehörden im R hmen von 

repressiven M ßn hmen. 

Nur wenn Verpflichtete  usreichend Inform tionen zur Identität ihrer Kunden und deren 

wirtsch ftlich Berechtigten (Treugeber, wirtsch ftliche Eigentümer), zum Zweck und zur Art der 

 ngestrebten Geschäftsbeziehung und zur Herkunft der eingesetztenMittel eingeholt h ben, diese 

Inform tionen regelmäßig  ktu lisieren und die Geschäftsbeziehung kontinuierlich überw chen, 

können Geldwäscher und Personen die den Terrorismus fin nzieren d von  bgeh lten werden, 

d s Fin nzsystem für ihre Zwecke zu missbr uchen. Verpflichtete sollen d durch  uch in die L ge 

versetzt werden, Auffälligkeiten im Zus mmenh ng mit ihren Kunden zu erkennen, bei Bed rf die 

entsprechenden Tr ns ktionen zu stoppen und die notwendigen Inform tionen  n die 

Geldwäschemeldestelle weiterzuleiten. 

Dieses Rundschreiben stellt keine Verordnung d r. Es soll  ls Orientierungshilfe dienen und gibt 

die Rechts uff ssung der FMA wieder. Über die gesetzlichen Bestimmungen hin usgehende 

Rechte und Pflichten können  us Rundschreiben nicht  bgeleitet werden. 

Verpflichtete des FM-GwG sind 

- Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 BWG und CRR-Kreditinstitute gemäß § 9 BWG, die Tätigkeiten 

im Inl nd über eine Zweigstelle erbringen; 

- Fin nzinstitute gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 6 BWG; 

- Versicherungsunternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016 und kleine 

Versicherungsunternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 VAG 2016 jeweils im R hmen des Betriebes 

der Lebensversicherung (Zweige 19 bis 22 gemäß Anl ge A zum VAG 2016); 
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- Wertp pierfirmen gemäß § 3 Abs. 1 WAG 2018 und Wertp pierdienstleistungsunternehmen 

gemäß § 4 Abs. 1 WAG 2018; 

- AIFM gemäß § 1 Abs. 5 und § 4 Abs. 1 AIFMG und Nicht-EU-AIFM gemäß § 39 Abs. 3 AIFMG; 

- E-Geldinstitute gemäß § 3 Abs. 2 E-Geldgesetz 2010; 

- Z hlungsinstitute gemäß § 10 Z DiG 2018; 

- die Post hinsichtlich ihres Geldverkehrs; 

- Fin nzinstitute gemäß Art. 3 Z 2 lit.   bis d der 4. Geldwäsche-RL mit Sitz in einem  nderen 

Mitgliedst  t mit dem über im Inl nd gelegene Zweigstellen bzw. Zweigniederl ssungen 

 usgeübten Geschäftsbetrieb sowie im Inl nd gelegene Zweigstellen bzw. 

Zweigniederl ssungen von solchen Fin nzinstituten, die in Drittländern zugel ssen sind; 

- Abb ueinheiten gemäß § 84 Abs. 2 B SAG sowie § 3 Abs. 4 GSA; 

- Abb ugesellsch ften gemäß § 162 Abs. 1 B SAG iVm § 84 Abs. 2 B SAG. 

Ein Fin nzinstitut gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis Z 6 BWG ist, wer kein Kreditinstitut iSd § 1 Abs. 1 BWG 

ist und berechtigt ist, eine oder mehrere der in § 1 Abs. 2 BWG  ufgezählten Tätigkeiten 

gewerbsmäßig durchzuführen, sofern er diese  ls H upttätigkeit betreibt. Die für die Qu lifik tion 

 ls Fin nzinstitut begriffsbestimmende H upttätigkeit ist  ufgrund des sich im konkreten Einzelf ll 

ergebenden Ges mtbildes, d.h. unter Berücksichtigung sämtlicher relev nter qu ntit tiver und 

qu lit tiver F ktoren und Kriterien im Sinne eines beweglichen Systems zu ermitteln. Jedenf lls ist 

von einer H upttätigkeit  uszugehen, wenn diese Tätigkeit 50 % der Unternehmensleistung 

 usm cht.1 D rüber hin us ist d s Vorliegen einer H upttätigkeit nicht nur  nh nd des bloßen 

Beitr gs zur Unternehmensleistung –  lso eines rein qu ntit tiven Merkm ls – zu beurteilen. 

Vielmehr ist  ufgrund des Ges mtbildes im Einzelf ll  nh nd qu lit tiver Merkm le zu beurteilen, 

ob es sich bei einer Tätigkeit eines Unternehmens um eine H upttätigkeit h ndelt oder ob diese 

Tätigkeit „wegen  hres engen Zusammenhanges m t der Haupttät gke t und wegen  hrer 

untergeordneten Bedeutung gegenüber d eser Haupttät gke t nach der Verkehrsauffassung  n 

d eser gle chsam aufgeht“.2 . D bei sind im Sinne eines beweglichen Systems z.B. Geschäftspl n 

und -str tegie, Ressourceneins tz, Ertr g, Akquisition und M rketing etc. her nzuziehen. 3 Es ist 

d r uf  bzustellen, ob eine bestimmte Tätigkeit „ hrer Natur nach selbständ gen Charakter 

aufwe st oder aber re n akzessor sch zu anderen […] Tät gke ten des Unternehmens  st“.4 Zu 

be chten ist in diesem Zus mmenh ng, d ss dem Begriff der H upttätigkeit ein gewerberechtlich 

geprägtes Verständnis zugrunde liegt und ein Unternehmen nicht nur eine H upttätigkeit h ben 

k nn.5 

1 VwGH 10.11.2017, Ro 2017/02/0023 mwN. 
2 BVwG 02.08.2017, W230 2150836-1 mwN; VwGH 24.10.2018, Ro 2017/02/0025. 
3 D bei können u. .  uch der Außen uftritt, der Firmenn me oder die  uf der Homep ge des Unternehmens beworbenen 

Tätigkeit für die Beurteilung her ngezogen werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, ob für die Ausübung der betroffenen 

Tätigkeit „andere Gegenstände, andere Vermögenswerte, e ne andere Organ sat on und Maßnahmen notwend g s nd“ (BVwG 

02.08.2017, W230 2150836-1). 
4 BVwG 02.08.2017, W230 2150836-1 mwN. 
5 IdS  uch BVwG 02.08.2017, W230 2150836-1. 
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Für die Erbringung von Schließf chverw ltungsdiensten gemäß § 1 Abs. 2 Z 6 BWG ist ein 

Mitverschluss durch d s Unternehmen keine zwingende Vor ussetzung, sol nge bestimmte 

Sicherungspflichten – d zu zählt insbesondere eine Zug ngskontrolle – eingeh lten werden.6 

Bei  llen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Formulierung für beide 

Geschlechter. 

6 VwGH 10.11.2017, Ro 2017/02/0023. 
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2 VON DER AUFFÄLLIGKEIT ZUR MELDUNG 

2.1 Auffälligkeiten 

In Rz 13 f werden  ls Orientierungshilfe Konstell tionen im Zus mmenh ng mit Geschäften, 

Tr ns ktion und Geschäftsbeziehungen  ufgelistet, die seitens der Verpflichteten grundsätzlich  ls 

„ uffällig“ zu erkennen sind und, sofern sie sich nicht pl usibilisieren l ssen, eine Meldepflicht 

 uslösen. 

Entsprechende Konstell tionen sind seitens der Verpflichteten grundsätzlich zu erkennen. Sie 

werden regelmäßig entweder unmittelb r im R hmen des Kundenkont ktes, etw  im Zuge der 

Begründung der Geschäftsbeziehung oder bei Aktu lisierung der KYC-Inform tionen oder im 

R hmen der kontinuierlichen Überw chung der Geschäftsbeziehung7 mithilfe von 

 utom tionsunterstützten Monitoringsystemen und/oder von m nuellen Kontrollen  uff llen. 

Eine Auffälligkeit liegt insbesondere d nn vor, wenn d s t tsächliche Kunden- und/oder 

Tr ns ktionsverh lten von dem  ufgrund der vorliegenden Inform tionen, D ten und Dokumente 

zu erw rtenden Verh lten  bweicht. Auffälligkeiten können sich d bei bspw.  us m nuellen oder 

 utom tionsunterstützten Überw chungsm ßn hmen ergeben. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die Verpflichteten die Notwendigkeit, intern festzulegen 

und entsprechend zu schulen, bspw. 

- w s  ls „ uffällig“ gilt, 

- welche Schritte Mit rbeiter zu setzen h ben, wenn sie Auffälligkeiten w hrnehmen, 

- w nn bzw. in welcher Form der Geldwäschebe uftr gte einzubinden ist bzw. 

- in welcher Form dies zu dokumentieren ist. 

Beispiele für Auffälligkeiten betreffend Geschäftsbeziehungen, Geschäfte und/oder 

Tr ns ktionen: 

- Erzeugen von Zeitdruck bei Geschäfts bschluss; 

- Rechtskonstruktionen mit besonderer Komplexität, deren Eigentums- oder 

Kontrollverhältnisse nur schwer zu klären bzw. zu verstehen sind; 

- Verweigerung üblicher Auskünfte ohne Ang be von Gründen; 

- Diskrep nz zwischen  gierenden Personen und Geschäft, z.B. wenn d s be bsichtigte Geschäft 

im Hinblick  uf Alter, Kenntnisse etc. nicht zum Kunden p sst; 

-  uffälliges Verh lten des Kunden z.B. Änderung des Lebensstils, unerw rtete und unp ssende 

Änderung der Geschäfte; 

7 Siehe d zu d s FMA-Rundschreiben „Sorgf ltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfin nzierung“, 

St nd 18.12.2018, RZ 187ff. 
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- Kunden, die f lsche oder irreführende Ang ben m chen; 

- unrichtige bzw. unpl usible Ang ben bei Treuh ndgeschäften; 

- Kunden, die den direkten Kont kt zum Verpflichteten  uffällig meiden, oder  llzu  uffällig den 

Kont kt zu bestimmten Angestellten suchen; 

- Geschäfte und Tr ns ktionen, die keinen offenkundigen wirtsch ftlichen Zweck verfolgen; 

- Geschäfte, die  ufgrund einer erheblichen geogr phischen Dist nz zwischen Verpflichtetem 

und Wohnsitz/H uptsitz des Kunden nicht pl usibel erscheinen; 

- Geschäfte mit Ländern, die gesellsch ftsrechtliche Konstruktionen  nbieten, die die 

Feststellung und Überprüfung derMittelherkunft erschweren und in denen l ut gl ubwürdiger 

Quellen ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfin nzierung besteht; 

- Geschäfte mit juristischen Personen oder Konstruktionen, die der Verw ltung von Vermögen 

dienen, in denen zusätzliche potentielle Risikof ktoren wie z.B. intern tion le Verflechtungen 

oder weitgehende Anonymität des wirtsch ftlichen Eigentümers  uftreten; 

- Zuhilfen hme von komplexen Firmenkonstrukten („off-shore“) oder solchen, die den 

wirtsch ftlichen Eigentümer nicht kl r erkennen l ssen; 

- wiederholte Tr ns ktionen bzw. Vertr gs bschlüsse kn pp unterh lb der 

Identifizierungsschwelle („Smurfing“); 

- fehlende oder unvollständige Ang ben zum Auftr ggeber bei Z hlungs ufträgen; 

- hohe B rdeckungen bzw. vorzeitige hohe Rückführungen bei Krediten ohne pl usiblen 

Hintergrund über die Herkunft dieser Vermögenswerte; 

- ungewöhnliche B rgeschäfte; 

- häufige und nicht erklärte Übertr gung von Konten  uf verschiedene Verpflichtete bzw. 

Umschichtung  uf neue Verträge; 

- Mittelbewegungen, die nicht mit dem wirtsch ftlichen Hintergrund des Kunden in Einkl ng 

stehen; 

- Abweichungen des t tsächlichen Kundenverh ltens vom zu erw rtenden Kundenverh lten, 

z.B. im Hinblick  uf t tsächlich durchgeführte Tr ns ktionen und Geschäfte; 

- häufige und nicht geklärte Mittelbewegung zwischen Verpflichteten  n verschiedenen 

St ndorten; 

- Umt usch in hohem Umf ng von B nknoten mit kleinem Nomin le in B nknoten mit großem 

Nomin le (oder umgekehrt); 

- große Projektgeschäfte im In- und Ausl nd, bei denen der Großteil der Fin nzierung durch 

nicht näher gen nnte Investoren gesichert ist oder bei denen hohe Eigenk pit l nteile 

 ngeboten werden, deren Ursprung nicht pl usibel d rgestellt wird; 

Stand: 03.06.2019 SEITE 8 
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- große H ndelsgeschäfte, die z.B. über intr nsp rente intern tion le Firmenverflechtungen 

nur fin nztechnisch über Österreich  bgewickelt werden und deren W renfluss sich von 

Österreich  us nicht n chvollziehen bzw. kontrollieren lässt; 

- Export-/Importfin nzierung von Hochrisikogütern8 bzw. in Länder, die S nktionen, Emb rgos 

oder ähnlichen M ßn hmen intern tion ler Org nis tionen im Bereich der Bekämpfung der 

Geldwäscherei und Terrorismusfin nzierung unterworfen sind; 

- Tr ns ktionen, bei denen Wertp piere zu einem hohen Preis gek uft werden und mit einem 

erheblichen Verlust verk uft werden; 

- K uf und Verk uf von nicht gelisteten Wertp pieren mit einer großen Preisdifferenz innerh lb 

einer kurzen Zeitsp nne; 

- Aktivierung in ktiver Konten ohne pl usiblen Grund; 

- kostspielige Umstrukturierung von Tr ns ktionen ohne erkennb ren Grund; 

- Versicherungsverträge mit Kunden, die ihren ständigen Wohnsitz nicht im L nd der 

Geschäftsbeziehung h ben und keinen pl usiblen wirtsch ftlichen Anknüpfungspunkt bieten; 

- hohe Einm lerläge bei Lebensversicherungen (insbesondere in Verbindung mit vorzeitigen 

Rückkäufen); 

- Versicherungsverträgemit juristischen Personen oder Konstruktionen, die der Verw ltung von 

Vermögen dienen, in denen zusätzliche potentielle Risikof ktoren, wie z.B. intern tion le 

Verflechtungen,  uftreten; 

- ungewöhnlich hohe kontoungebundene Tr ns ktionen; 

- hohe Prämienz hlungen im Vergleich zu den sonstigen fin nziellen Verhältnissen des Kunden; 

- Kostenunempfindlichkeit bei Rückkäufen von Lebensversicherungsverträgen; 

- eine die vorgesehene Prämie übersteigende Z hlung; 

- geringes Interesse  n dem Ertr g des Geschäftes. 

D rüber hin us können sich Auffälligkeiten  uch  us externen Inform tionsquellen ergeben (z.B. 

 us Medienberichten, W rnmeldungen, Eing ben odgl). 

2.2 Pl usibilisierung der Auffälligkeit 

Werden von einem Verpflichteten Auffälligkeiten w hrgenommen, sind diese zu  n lysieren. 

Sofern bereits  ufgrund dieser An lyse ein Verd cht oder berechtigter Grund zur Ann hme gemäß 

§ 16 Abs. 1 FM-GwG besteht, ist unverzüglich eine Verd chtsmeldung zu erst tten. 

Ist der S chverh lt hingegen nicht hinreichend geklärt, sind weitere Prüfungsschritte bzw. -

h ndlungen zur Pl usibilisierung der Auffälligkeit erforderlich. Außerdem sind gegebenenf lls die 

8 D bei k nn es sich beispielsweise um in Artikel 1 Pkt. 44 lit. b) sublit. ii) der Richtlinie (EU) 2018/843  ngeführte Güter 

h ndeln (u. . ÖL, W ffen, Luxusgüter, etc.). 
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vom Gesetz vorgesehenen M ßn hmen zu ergreifen (z.B.: Einstufung in eine höhere Risikokl sse 

und  nknüpfend d r n verstärkte kontinuierliche Überw chung der Geschäftsbeziehung). 

Sämtliche H ndlungen vom Erkennen der Auffälligkeit bis hin zu einer möglichen Pl usibilisierung 

oder der Erst ttung einer Verd chtsmeldung sind n chvollziehb r und in einem im Hinblick  uf die 

Umstände des Einzelf lles verhältnismäßigen Ausm ß zu dokumentieren. D bei obliegt die Art und 

Weise der Dokument tion dem Verpflichteten. 

Im R hmen dieser Prüfungsschritte bzw. -h ndlungen ist seitens des Verpflichteten zu überprüfen, 

inwiefern eine Auffälligkeit vor dem Hintergrund der konkret zu dem Kunden vorliegenden KYC-

Inform tionen oder  nderer konkret vorliegender Inform tionen pl usibilisiert werden k nn. 

Gegebenenf lls sind weitere Inform tionen und Unterl gen d zu einzuholen, um eine 

Pl usibilisierung  llenf lls zu ermöglichen. So wird bspw.  uch die (schlüssige) D rstellung des 

Kunden zur Mittelherkunft  nh nd geeigneter Unterl gen zu überprüfen sein, etw  wenn dieser 

einen ungewöhnlich hohen Betr g bei einem Verpflichteten ver nl gen möchte und zur 

Mittelherkunft  ngibt, d s Geld st mme beispielsweise  us einer Erbsch ft oder  us Ersp rnissen. 

Hinsichtlich der einzuholenden Unterl gen ist besonderes Augenmerk d r uf zu legen, d ss diese 

einen  ngemessen Qu litätsm ßst b erfüllen. Dies bedeutet einerseits, d ss kein Zweifel  n ihrer 

Echtheit besteht und  ndererseits, d ss sie  uch inh ltlich und im zeitlichen Zus mmenh ng 

geeignet sind, die D rstellung des Kunden zu unterm uern. 

D rüber hin us h t die Einholung dieser Unterl gen oder eine  llfällige Urgenz – den Umständen 

des Einzelf lles  ngemessen – zeitn he zu erfolgen und sind die seitens des Verpflichteten konkret 

gesetzten Schritte n chvollziehb r zu dokumentieren. Ein Zeitr um von bspw.mehrerenMon ten, 

in denen seitens des Verpflichteten in regelmäßigen Abständen urgiert wird, der Kunde jedoch 

offenb r nicht erreichb r ist und/oder nicht bereit ist,  n der Pl usibilisierung der Auffälligkeit 

mitzuwirken, ist  us Sicht der FMA jedenf lls un ngemessen bzw. zu l ng. 

Von dem Zeitr um, der einem Verpflichteten zur Pl usibilisierung der Auffälligkeit zuzugestehen 

ist, ist die Verpflichtung zur „unverzüglichen“ Erst ttung einer Verd chtsmeldung zu 

unterscheiden. Ab dem Moment, in dem die Kenntnis, der Verd cht oder der berechtigte Grund 

zu der Ann hme gemäß § 16 Abs. 1 FM-GwG besteht, ist die Verd chtsmeldung jedenf lls „ohne 

unnötigen Aufschub“ bzw. „ohne schuldh ftes Zögern“ zu erst tten. In der Pr xis bedeutet dies, 

d ss Verd chtsmeldungen ehestmöglich, n ch Möglichkeit  m selben T g, jedenf lls jedoch 

innerh lb von wenigen Arbeitst gen (bspw. unter Berücksichtigung der spezifischen 

Org nis tionsstruktur)  b dem Zeitpunkt, in dem sich die Kenntnis, der Verd cht oder der 

berechtigte Grund zur Ann hme m nifestiert h t, zu erst tten sind. 

Sofern eine Pl usibilisierung nicht möglich ist, ist zumindest von einem berechtigten Grund zur 

Ann hme im Sinne des § 16 Abs. 1 FM-GwG  uszugehen und eine Verd chtsmeldung zu erst tten 

(vgl. RZ 28 ff). 

Hingewiesen sei diesbezüglich im Übrigen  uf § 7 Abs. 7 FM-GwG, der vorsieht, d ss Verpflichtete 

- keine Tr ns ktion über ein B nkkonto vornehmen, 

- keine Geschäftsbeziehung begründen und 
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- keine Tr ns ktionen  usführen bzw. 

- eine bereits bestehende Geschäftsbeziehung beenden müssen, 

wenn sie ihren Sorgf ltspflichten im Zus mmenh ng mit der Identifizierung des Kunden, des 

wirtsch ftlichen Eigentümers und des Treugebers/Treuhänders sowie der Einholung von KYC-

Inform tionen inkl. Inform tionen betreffend die Mittelherkunft (vgl. § 6 Abs. 1 Z 1-5 FM-GwG) 

gegenüber einem Kunden nicht n chkommen oder nicht n chkommen können. 

In Entsprechung dürfen Versicherungsunternehmen bei Lebensversicherungsverträgen keine 

Geschäftsbeziehung begründen und keine Tr ns ktion durchführen, wenn sie ihren 

Sorgf ltspflichten gegenüber einem Kunden oder einem Begünstigten nicht n chkommen oder 

n chkommen können bzw. dürfen betriebliche Mit rbeitervorsorgek ssen keine Tr ns ktion 

durchführen, wenn sie ihren Sorgf ltspflichten gegenüber einem Kunden nicht n chkommen oder 

n chkommen können. 

Gemäß § 6 Abs. 1 Z 6 FM-GwG (kontinuierliche Überw chung der Geschäftsbeziehung inkl. 

Überprüfung der im Verl uf der Geschäftsbeziehung  usgeführten Tr ns ktionen) k nn eine 

Tr ns ktion bis zum Abschluss der erforderlichen Prüfschritte  ufgeh lten werden (vgl. FMA 

Rundschreiben zu den Sorgf ltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und 

Terrorismusfin nzierung, St nd: 18.12.2018, 257ff). 

In den Fällen des § 7 Abs. 7 FM-GwG h ben die Verpflichteten in Erwägung zu ziehen, in Bezug  uf 

den Kunden eine Verd chtsmeldung gemäß § 16 FM-GwG  n die Geldwäschemeldestelle zu 

erst tten. Auch in diesen Fällen wird, wenn seitens der Verpflichteten eine Pl usibilisierung nicht 

möglich ist, zumindest von einem berechtigten Grund zur Ann hme im Sinne des § 16 Abs. 1 FM-

GwG  uszugehen (vgl.  uch RZ 28 ff) und eine Verd chtsmeldung zu erst tten sein. 
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3 MELDEPFLICHT 

3.1 Auslöser der Meldepflicht 

Gemäß § 16 Abs. 1 FM-GwG h ben Verpflichtete unverzüglich von sich  us eine Verd chtsmeldung 

zu erst tten, wenn sie „Kenntnis d von erh lten, den Verd cht oder berechtigten Grund zu der 

Ann hme h ben“, d ss 

- (Z 1) eine versuchte, bevorstehende, l ufende oder bereits erfolgte Tr ns ktion im 

Zus mmenh ng mit Vermögensbest ndteilen, die  us einer in § 165 StGB  ufgezählten 

str fb ren H ndlung herrühren (unter Einbeziehung von Vermögensbest ndteilen, die  us 

einer str fb ren H ndlung des Täters selbst herrühren), steht (RZ 35 ff), 

- (Z 2) ein Vermögensbest ndteil  us einer in § 165 StGB  ufgezählten str fb ren H ndlung 

herrührt (unter Einbeziehung von Vermögensbest ndteilen, die  us einer str fb ren H ndlung 

des Täters selbst herrühren; RZ 44 f) 

- (Z 3) der Kunde der Verpflichtung zur Offenlegung von Treuh ndbeziehungen gemäß § 6 Abs. 3 

zuwidergeh ndelt h t (RZ 46 f)oder 

- (Z 4) die versuchte, bevorstehende, l ufende oder bereits erfolgte Tr ns ktion oder der 

Vermögensbest ndteil im Zus mmenh ng mit einer kriminellen Org nis tion gemäß § 278  

StGB, einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278b StGB, einer terroristischen Str ft t 

gemäß § 278c StGB oder der Terrorismusfin nzierung gemäß § 278d StGB steht (RZ 48 ff). 

Abgesehen von den Fällen des § 16 Abs. 1 FM-GwG (vgl. RZ 23) resultieren Meldepfichten gemäß 

§ 16 Abs. 3 FM-GwG in Zus mmenh ng mit  llen Anträgen  uf Ausz hlungen von Sp reinl gen, 

wenn für die Sp reinl ge noch keine Identitätsfeststellung erfolgt ist und die Ausz hlung von einer 

Sp reinl ge erfolgen soll, deren Guth benst ndmindestens 15.000 Euro (oder Gegenwert) beträgt 

(vgl. RZ 56 ff); 

Weiters ist gemäß Artikel 9 und 13 der Verordnung (EU) 2015/847 bei der Bewertung, ob ein 

Geldtr nsfer oder eine d mit verbundene Tr ns ktion verdächtig ist und ob  n die 

Geldwäschemeldestelle zu melden ist, zu berücksichtigen, ob Ang ben zum Auftr ggeber oder 

zum Begünstigten fehlen oder unvollständig sind(vgl. RZ 65); 

Bei Unmöglichkeit der Einh ltung der Sorgf ltspflichten betreffend Identifizierung des Kunden, des 

wirtsch ftlichen Eigentümers bzw. des Treugebers/Treuhänders und Einholung von KYC-

Inform tionen sowie von Inform tionen zur Mittelherkunft h ben die Verpflichteten gemäß §§ 7 

Abs. 7 iVm 6 Abs. 1 Z 1-5 FM-GwG die Erst ttung einer Verd chtsmeldung gemäß § 16 FM-GwG  n 

die Geldwäschemeldestelle in Erwägung zu ziehen (vgl. RZ 67). 

Anzumerken ist, d ss der risikoorientierte Ans tz – gemäß § 6 Abs. 5 FM-GwG – lediglich  uf den 

Umf ng der seitens der Verpflichteten  nzuwendenden Sorgf ltspflichten gemäß § 6 Abs. 1-3 FM-

GwG Anwendung findet, nicht jedoch  uf § 16 FM-GwG. 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

3.2 Verd cht vs. berechtigter Grund zur Ann hme 

§ 16 Abs. 1 FM-GwG sieht drei F llkonstell tionen vor: 

- die Kenntnis von einem meldepflichtigen S chverh lt, 

- den Verd cht , d ss ein meldepflichtiger S chverh lt vorliegt und 

- den berechtigten Grund zur Ann hme, d ss ein meldepflichtiger S chverh lt vorliegt. 

Bereits  us der Textierung des § 16 Abs. 1 FM-GwG („[…] Kenntn s […] Verdacht […] oder den 

berecht gten Grund zur Annahme […]“) ergibt sich, d ss es sich um drei Altern tiven der 

„Meldeschwelle“ h ndelt. D r us folgt  uch, d ss die Formulierungen „Verd cht“ und 

„berechtigter Grund zur Ann hme“ nicht  ls Synonyme zu verstehen sind. 

Die niedrigste dieser Schwellen zur Verpflichtung der Erst ttung einer Verd chtsmeldung 

(„Meldeschwelle“) ist „ein berechtigter Grund zur Ann hme“. Bereits  b Erreichen dieser Schwelle 

wird eine Meldepflicht der Verpflichteten  usgelöst. In der Pr xis h t sich gezeigt, d ss dies der 

häufigste Anwendungsf ll für Verpflichtete ist bzw. mit solchen Konstell tionen die meisten 

Fr gen verbunden sind. 

Diese – niedrigste – Schwelle ist etw  bereits d nn erreicht, wenn seitens der Verpflichteten ein 

 uffälliger S chverh lt w hrgenommen wird, eine Pl usibilisierung jedoch nicht möglich ist (vgl. 

RZ 21). Je n ch L ge des Einzelf lles k nn bereits eine ( uffällige bzw. nicht pl usibilisierb re) 

T ts che für sich genommen oder  uch erst eine Kombin tion  us mehreren solchen T ts chen 

„einen berechtigten Grund zur Ann hme“ bilden. 

Folglich k nn „ein berechtigter Grund zur Ann hme“ im Sinne des § 16 Abs. 1 FM-GwG  uch d nn 

gegeben sein, wenn eine Auffälligkeit nicht n chvollziehb r zu erklären ist bzw.  uch nicht 

n chvollziehb r erklärt wird. 

D bei h t ein Verpflichteter  ufgrund seiner Erf hrung und der objektiven Umstände des 

Einzelf lles einzuschätzen, inwiefern eine Auffälligkeit durch  llfällige Erklärungen des Kunden 

oder vorgelegte Dokumente pl usibilisiert werden k nn. D bei ist es nicht erforderlich, d ss der 

Verpflichtete eine ( bschließende) str frechtliche Subsumtion des S cherh ltes durchführt. 

Abzustellen ist bei der Einschätzung, ob ein meldepflichtiger S chverh lt vorliegt, nicht  uf d s 

subjektive Empfinden eines Verpflichteten, sondern d r uf, wie ein gesetzmäßig  gierender 

Verpflichteter n ch dem FM-GwG einen entsprechenden S chverh lt beurteilen würde. Hätte ein 

solcher gesetzmäßig  gierender Verpflichteter n ch objektiven Kriterien einen berechtigten Grund 

zur Ann hme im Sinne des § 16 Abs. 1 FM-GwG h benmüssen und wurde dennoch keineMeldung 

erst ttet, ist d s gesetzliche T tbild einer Meldepflichtverletzung verwirklicht.9 

9 IdS  uch UVS-06/FM/46/15241/2012. 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

3.3 Meldepflicht gemäß § 16 FM-GwG 

Im Folgenden wird  uf die Meldepflichten gemäß § 16 Abs. 1 Z 1-4 und Abs. 3 FM-GwG im 

Einzelnen bzw.  uf in diesem Zus mmenh ng zu berücksichtigende Aspekte eingeg ngen: 

3.3.1 Tr ns ktion im Zus mmenh ng mit Vermögensbest ndteilen, die  us 

einer in § 165 StGB  ufgezählten str fb ren H ndlung herrühren 

Wenn Verpflichtete Kenntnis d von erh lten bzw. ein Verd cht oder berechtigter Grund zur 

Ann hme besteht, d ss eine versuchte, bevorstehende, l ufende oder bereits erfolgte Tr ns ktion 

im Zus mmenh ng mit Vermögensbest ndteilen, die  us einer in § 165 StGB  ufgezählten 

str fb ren H ndlung herrühren (unter Einbeziehung von Vermögensbest ndteilen, die  us einer 

str fb ren H ndlung des Täters selbst herrühren), steht, ist gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 FM-GwG eine 

Verd chtsmeldung zu erst tten. 

§ 165 StGB10 normiert den Str ft tbest nd der Geldwäscherei. D bei ist grundsätzlich zwischen 

vort tbezogener (vgl. Abs. 1 und 2 leg. cit.) und org nis tionsbezogener Geldwäscherei (Abs. 3 leg. 

cit.) zu unterscheiden. 

N ch § 165 Abs. 1 m cht sich str fb r, wer Vermögensbest ndteile, die  us den sog. Vort ten zur 

Geldwäscherei herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, insbesondere, indem er im 

Rechtsverkehr über den Ursprung oder die w hre Besch ffenheit dieser Vermögensbest ndteile, 

d s Eigentum oder sonstige Rechte  n ihnen, die Verfügungsbefugnis über sie, ihre Übertr gung 

oder d rüber, wo sie sich befinden, f lsche Ang benm cht. Ebenso m cht sich n ch Abs. 2 leg. cit. 

bestr fb r, wer wissentlich Vermögensbest ndteile  n sich bringt, verw hrt,  nlegt, verw ltet, 

umw ndelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, die  us einer in Abs. 1 leg. cit. gen nnten, 

mit Str fe bedrohten H ndlung eines  nderen, st mmen. 

§ 165 Abs. 1 StGB unterscheidet drei K tegorien von Vort ten: 

- eine mit mehr  ls einjähriger Freiheitsstr fe bedrohte H ndlung („ llgemeine 

Vort tschwelle“), 

- bestimmte Vergehen n ch dem Str fgesetzbuch, und zw r gemäß §§ 223, 229, 289, 293, 

295 StGB [Urkundenfälschung, Urkundenunterdrückung, F lsche Beweis uss ge vor einer 

Verw ltungsbehörde, Fälschung eines Beweismittels, Unterdrückung eines Beweismittels] 

oder 

- bestimmte Vergehen n ch dem Suchtmittelgesetz, und zw r gemäß §§ 27 und 30 SMG 

[Unerl ubter Umg ng mit Suchtgiften bzw. Unerl ubter Umg ng mit psychotropen Stoffen]. 

Aus der Einführung dieser  llgemeinen Vort tschwelle ergibt sich im Vergleich zur 

Vorgängerbestimmung eine signifik nte Ausweitung des Vort tenk t loges, kommen doch 

nunmehr  lle str fb ren H ndlungen, sofern diese – durch d s StGB selbst oder entsprechende 

Str fbestimmungen in  nderen Gesetzen – mit einer mehr  ls einjährigen Freiheitsstr fe bedroht 

10 Es wird d r uf hingewiesen, d ss sich die folgenden Ausführungen  uf die zum Zeitpunkt der Erstellung des Rundschreibens 

geltende F ssung der Bestimmung beziehen. 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

sind,  ls Vort ten der Geldwäscherei in Betr cht. Folglich sind nunmehr jedenf lls  lle in die 

gerichtliche Zuständigkeit f llenden Fin nzvergehen eine entsprechende Vort t, weil sie entweder 

primär oder neben Geldstr fen  bstr kt mit mehr  ls einjähriger Freiheitsstr fe bedroht sind. 

Durch die explizite Nennung der §§ 27 und 30 SMG in § 165 Abs. 1 StGB sind nicht nur jene 

F llkonstell tionen erf sst, die bereits  uf der  llgemeinen Vort tschwelle erf sst wären, sondern 

bspw.  uch § 27 Abs. 1, 2 und 5 SMG, obwohl ihre Str fdrohung geringer ist.11 

Ein Vermögensbest ndteil rührt gemäß § 165 Abs. 5 StGB  us einer str fb ren H ndlung her, wenn 

ihn der Täter der str fb ren H ndlung durch die T t erl ngt oder für ihre Begehung empf ngen 

h t oder wenn sich in ihm der Wert des ursprünglich erl ngten oder empf ngenen 

Vermögenswertes verkörpert. 

Der Vollständigkeit h lber wird d r uf hingewiesen, d ss Geldwäscherei nur in den Fällen des 

§ 165 Abs. 1 und 2 eine Vort t vor ussetzt. Neben der vort tenbezogenen ist  ufgrund der 

 llgemeinen Referenz des § 16 Abs. 1 FM-GwG  uf § 165 StGB  uch die org nis tionsbezogene 

Geldwäscherei (vgl. RZ 35) von Relev nz: 

Gemäß § 165 Abs. 3 StGB m cht sich str fb r, wer wissentlich der Verfügungsm cht einer 

kriminellen Org nis tion (gemäß § 278  StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (gemäß 

§ 278b StGB) unterliegende Vermögensbest ndteile in deren Auftr g oder Interesse  n sich bringt, 

verw hrt,  nlegt, verw ltet, umw ndelt, verwertet oder einem Dritten überträgt. 

D s T tobjekt des Abs. 3 leg. cit. ist somit ein Vermögensbest ndteil, der der Verfügungsm cht 

einer kriminellen Org nis tion oder einer terroristischen Vereinigung unterliegt. Umf sst sind 

etw Vermögensbest ndteile, über die die Org nis tion durch ihreMitglieder, durch Strohmänner 

oder Scheinfirmen oder durch von ihr beherrschte leg le Unternehmen verfügen k nn. D bei k nn 

es sich neben Erträgen  us krimineller Tätigkeit  uch um leg les Vermögen h ndeln.12 

3.3.2 V rmög nsb standt il aus  in r in § 165 StGB aufg zählt n 

strafbar n Handlung 

Wenn Verpflichtete Kenntnis d von erh lten bzw. ein Verd cht oder berechtigter Grund zur 

Ann hme besteht, d ss ein Vermögensbest ndteil  us einer in § 165 StGB  ufgezählten str fb ren 

H ndlung herrührt (unter Einbeziehung von Vermögensbest ndteilen, die  us einer str fb ren 

H ndlung des Täters selbst herrühren), ist gemäß § 16 Abs. 1 Z 2 FM-GwG eine Verd chtsmeldung 

zu erst tten. 

Hinsichtlich der  llgemeinen Ausführungen zu § 165 StGB wird  uf die RZ 36 ff verwiesen. 

11 Vgl. ErlRV 1621 BlgNR 25. GP 7. 
12 Vgl. K rchbacher in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 165 (St nd 1.9.2011, rdb. t) 
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3.3.3 V rl tzung d r Off nl gung von Tr uhandschaft n 

Wenn Verpflichtete Kenntnis d von erh lten bzw. ein Verd cht oder berechtigter Grund zur 

Ann hme besteht, d ss der Kunde der Verpflichtung zur Offenlegung von Treuh ndbeziehungen 

gemäß § 6 Abs. 3 FM-GwG zuwidergeh ndelt h t, ist gemäß § 16 Abs. 1 Z 3 FM-GwG eine 

Verd chtsmeldung zu erst tten. 

Dies ist beispielsweise der F ll, wenn der Kunde d s Bestehen einer Treuh ndsch ft verschweigt, 

eine diesbezügliche Änderung während  ufrechter Geschäftsbeziehung nicht offenlegt oder er 

eine f lsche Person  ls Treugeber  ngibt (zur Vorgehensweise der Verpflichteten im 

Zus mmenh ng mit Treuh ndsch ften wird  uf d s Rundschreiben Sorgf ltspflichten zur 

Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfin nzierung, St nd 18.12.2018 RZ 111 ff, 

verwiesen). 

3.3.4 Transaktion n od r V rmög nsb standt il im Zusamm nhang mit 

 in r krimin ll n Organisation,  in r t rroristisch n V r inigung, 

 in r t rroristisch n Straftat od r T rrorismusfinanzi rung 

Wenn Verpflichtete Kenntnis d von erh lten bzw. ein Verd cht oder berechtigter Grund zur 

Ann hme besteht, d ss die versuchte, bevorstehende, l ufende oder bereits erfolgte Tr ns ktion 

oder der Vermögensbest ndteil im Zus mmenh ng mit einer kriminellen Org nis tion gemäß 

§ 278  StGB, einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278b StGB, einer terroristischen Str ft t 

gemäß § 278c StGB oder der Terrorismusfin nzierung gemäß § 278d StGB steht, ist gemäß § 16 

Abs. 1 Z 4 FM-GwG eine Verd chtsmeldung zu erst tten. 

Diese Verpflichtung betrifft sowohl Tr ns ktionen eines Terroristen, der einer terroristischen 

Vereinigung  ngehört,  ls  uch jene eines Dritten, die einem Terroristen oder einer terroristischen 

Vereinigung zukommen sollen. 

§ 278  StGB pön lisiert die Gründung einer oder die Beteiligung  ls Mitglied  n einer kriminellen 

Org nis tion. D bei h ndelt es sich um eine  uf längere Zeit  ngelegte unternehmensähnliche 

Verbindung einer größeren Z hl von Personen, die, wenn  uch nicht  usschließlich,  uf die 

wiederkehrende und gepl nte Begehung schwerwiegender str fb rer H ndlungen, die d s Leben, 

die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder d s Vermögen bedrohen, oder schwerwiegender 

str fb rer H ndlungen im Bereich der sexuellen Ausbeutung von Menschen, der Schlepperei oder 

des unerl ubten Verkehrs mit K mpfmitteln, Kernm teri l und r dio ktiven Stoffen, gefährlichen 

Abfällen, F lschgeld oder Suchtmitteln  usgerichtet ist (Z 1), die d durch eine Bereicherung in 

großem Umf ng  nstrebt (Z 2) und die  ndere zu korrumpieren oder einzuschüchtern oder sich 

 uf besondere Weise gegen Str fverfolgungsm ßn hmen  bzuschirmen sucht (Z 3). 

§ 278b StGB pön lisiert d s Anführen einer (Abs. 1 leg. cit) oder die Beteiligung  ls Mitglied  n 

einer (Abs. 2 leg. cit.) terroristischen Vereinigung. Unter terroristischer Vereinigung ist gemäß 

Abs. 3 leg. cit. ein  uf längere Zeit  ngelegter Zus mmenschluss von mehr  ls zwei Personen zu 

verstehen, der d r uf  usgerichtet ist, d ss von einem oder mehreren Mitgliedern dieser 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

Vereinigung eine oder mehrere terroristische Str ft ten gemäß § 278c StGB  usgeführt werden 

oder Terrorismusfin nzierung (§ 278d) betrieben wird. 

§ 278c Abs. 1 pön lisiert die Begehung terroristische Str ft ten. D runter f llen die in § 278c Abs. 1 

 ufgelisteten Str ft ten (u. . bestimmte Str ft ten gegen Leib und Leben, wie z.B. Mord oder 

Körperverletzungsdelikte, schwere S chbeschädigung und D tenbeschädigung, wenn d durch 

eine Gef hr für d s Leben eines  nderen oder für fremdes Eigentum in großem Ausm ß entstehen 

k nn, vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte etc.), wenn sie geeignet sind, eine schwere oder 

längere Zeit  nh ltende Störung des öffentlichen Lebens oder eine schwere Schädigung des 

Wirtsch ftslebens herbeizuführen und mit dem Vors tz beg ngen wird, die Bevölkerung  uf 

schwerwiegendeWeise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder eine intern tion le Org nis tion 

zu einer H ndlung, Duldung oder Unterl ssung zu nötigen oder die politischen, 

verf ssungsrechtlichen, wirtsch ftlichen oder sozi len Grundstrukturen eines St  tes oder einer 

intern tion len Org nis tion ernsth ft zu erschüttern oder zu zerstören. 

§ 278d Abs. 1 StGB pön lisiert d s Bereitstellen oder S mmeln von Vermögenswerten mit dem 

Vors tz, d ss sie, wenn  uch nur zum Teil, zur Ausführung von in § 278d StGB gen nnten 

terroristischen Str ft ten (z.B. Luftpir terie oder einer vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der 

Luftf hrt, erpresserische Entführung oder einer Drohung d mit) verwendet werden. N ch § 278d 

Abs. 1  StGB ist weiters str fb r, wer Vermögenswerte für eine  ndere Person, von der er weiß, 

d ss sie H ndlungen n ch Abs. 1 begeht, oder ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung, von 

der er weiß, d ss sie d r uf  usgerichtet ist, H ndlungen n ch Abs. 1 zu begehen, bereitstellt oder 

s mmelt. 

Die fin nziellen Mittel zur Terrorismusfin nzierung können  uch  us leg len Quellen st mmen. 

3.3.5 W it r Pflicht n im Zusamm nhang mit T rrorismusfinanzi rung 

Der Personenkreis, der jedenf lls im Zus mmenh ng mit terroristischen Aktivitäten oder 

Vorbereitungsh ndlungen gesehen wird, wird durch Veröffentlichungen bek nntgegeben. Für 

Verpflichtete sind d bei vier Quellen unbedingt zu be chten: 

- EU-Verordnungen: Im Zus mmenh ng mit der Umsetzung der UN-Sicherheitsr tsresolutionen 

zur Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfin nzierung ergehen l ufend 

 ktu lisierte EU-Verordnungen, welche die Tr ns ktions bwicklung mit bestimmten Personen 

und Gruppierungen verbieten. 

- Devisenrechtliche Kundm chungen der OeNB: Diese können unter folgendem Link  bgerufen 

werden: 

https://www.oenb. t/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundl gen/Verordnungen-n ch-DevG.html 

- Verordnungen der OeNB in Bezug  uf d s S nktionengesetz: Diese können unter folgendem 

Link  bgerufen werden: 

https://www.oenb. t/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundl gen/Verordnungen-n ch-S nktG.html 

- OeNB-Guid nce zum Einfrieren von Vermögenswerten: Diese k nn unter folgendem Link 

 bgerufen werden: https://www.oenb. t/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundl gen/ 

Fin nzs nktionen/Terrorismusfin nzierung.html 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

In diesem Zus mmenh ng wird d r uf hingewiesen, d ss  uch Personen, die nicht explizit in den 

oben  ngeführten Veröffentlichungen gen nnt werden, mit terroristischen Aktivitäten im 

Zus mmenh ng stehen können. Eine Meldepflicht wird – un bhängig von einer  llfälligen 

Veröffentlichung – immer bereits d nn  usgelöst, wenn der berechtigte Grund zur Ann hme im 

Sinne des § 16 Abs. 1 FM-GwG besteht (vgl. insb. RZ 42 bzw. 48 ff). 

3.3.6 Spar inlag n 

Kreditinstitute h ben die Geldwäschemeldestelle gemäß § 16 Abs. 3 FM-GwG unverzüglich von 

 llen Anträgen  uf Ausz hlungen von Sp reinl gen in Kenntnis zu setzen, wenn 

- für die Sp reinl ge noch keine Identitätsfeststellung erfolgt ist und 

- die Ausz hlung von einer Sp reinl ge erfolgen soll, deren Guth benst nd mindestens 15.000 

Euro oder Euro-Gegenwert beträgt. 

Diese Meldepflicht besteht un bhängig von einem Verd cht oder berechtigten Grund zur 

Ann hme. Ausz hlungen von solchen Sp reinl gen dürfen erst n ch Abl uf von sieben 

K lendert gen  b demAusz hlungs ntr g erfolgen, es sei denn die Geldwäschemeldestelle ordnet 

gemäß § 17 Abs. 4 FM-GwG eine längere Frist  n. 

Bei einer bloßen Durchführung der Identitätsfeststellung für eine Sp reinl ge mit den oben 

 ngeführten Eigensch ften, ohne d ss ein Antr g  uf Ausz hlung gestellt wird, ist  nh nd der 

Umstände des Einzelf lls zu prüfen, ob eine Verd chtsmeldung zu erst tten ist. Die Identifizierung 

n ch einem Erwerb von Sp rurkunden von Todes wegen k nn d her, muss  ber nicht  utom tisch 

zu einer Verd chtsmeldung führen. Jedoch wird eine solche zu erst tten sein, wenn Auffälligkeiten 

hinsichtlich Mittelherkunft, Betr gshöhe, Ausl ndsbezug etc. vorliegen. 

Besteht der Eindruck, d ss eineMeldepflicht durch zeitliches Ausein nderf llen der Identifizierung 

und Antr gstellung  uf Ausz hlung gezielt vermieden werden soll, indem zunächst bloß die 

Feststellung der Identität vorgenommen wird, der Antr g  uf Ausz hlung jedoch zeitverzögert 

erfolgt, ist die Erst ttung einer Verd chtsmeldung jedenf lls in Erwägung zu ziehen. 

3.3.7 Nicht-Koop rationsstaat n 

Betreffend Nicht-Kooper tionsst  ten gelten für Verpflichtete besondere Meldeverpflichtungen. 

Als Nicht-Kooper tionsst  ten werden n ch § 12 Abs. 3 FM-GwG jene St  ten bezeichnet, die  uf 

ihrem Territorium oder in ihrem sonstigen Hoheitsbereich nicht die n ch intern tion len 

St nd rds erforderlichen M ßn hmen gegen Geldwäscherei ergreifen. Eine Verletzung 

intern tion ler St nd rds ist gemäß § 12 Abs. 3 zweiter S tz FM-GwG insbesondere d nn 

 nzunehmen, wenn der R t der EuropäischenUnion oder die Fin nci l Action T sk Force onMoney 

L undering entsprechende Beschlüsse gef sst h ben. Diese St  ten werden mittels Verordnung 

bek nntgegeben. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Rundschreibens liegt eine entsprechende Verordnung nicht vor. 

Die Verpflichteten h ben sich hinsichtlich Nicht-Kooper tionsst  ten  uf  ktuellem Wissenst nd 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

zu h lten. Im F lle der Erl ssung einer entsprechenden Verordnung, wird diese zusätzlich  uf der 

FMA-Website veröffentlicht. 

Im Zus mmenh ng mit Nicht-Kooper tionsst  ten gilt bei Vorliegen einer entsprechenden 

Verordnung im Sinne von RZ 61 gemäß § 12 Abs. 4 Z 5 FM-GwG, d ss  lle Tr ns ktionen, sofern 

der Betr g sich  uf mindestens 100 000 Euro oder Euro-Gegenwert beläuft, unverzüglich der 

Geldwäschemeldestelle zu melden sind, wenn 

deren Auftr ggeber oder Empfänger eine Person mit Sitz oder Wohnsitz in einem Nicht-

Kooper tionsst  t ist, oder 

die Tr ns ktionen  uf ein Konto oder von einem Konto bei einem  usländischen Kredit- oder 

Fin nzinstitut mit Sitz in einem Nicht-Kooper tionsst  t getätigt werden. 

Die Meldepflicht gilt un bhängig d von, ob die Tr ns ktion in einem einzigen Vorg ng oder in 

mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung offenkundig gegeben ist, getätigt wird; ist 

der Betr g zu Beginn der Tr ns ktion nicht bek nnt, so ist die Meldung zu erst tten, sob ld der 

Betr g bek nnt ist und festgestellt wird, d ss er mindestens 100 000 Euro oder Euro-Gegenwert 

beträgt. 

3.3.8 V rordnung (EU) 2015/847 – „G ldtransf r-VO“ 

Die Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Ang ben bei Geldtr nsfers und zur 

Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/ 2006 (kurz: Geldtr nsfer-VO) verpflichtet 

Z hlungsdienstleister, bei einem Geldtr nsfer bestimmte Ang ben zum Auftr ggeber (Art. 4 Abs. 1 

Geldtr nsfer-VO) und Begünstigten (Art 4 Abs. 2 Geldtr nsfer-VO) zu übermitteln. 

Zwischengesch ltete Z hlungsdienstleister h ben sicherzustellen, d ss  lle Ang ben, die sie zum 

Auftr ggeber und Begünstigten erl ngt h ben und die zus mmen mit dem Geldtr nsfer 

übermittelt werden,  uch bei der Weiterleitung des Tr nsfers erh lten bleiben (Art. 10 

Geldtr nsfer-VO). 

Die Artikel 9 bzw. 13 der Geldtr nsfer-VO sehen vor, d ss bei der Bewertung, ob ein Geldtr nsfer 

oder eine d mit verbundene Tr ns ktion verdächtig und  n die Geldwäschemeldestelle zu melden 

ist, seitens des Z hlungsdienstleisters bzw. des zwischengesch lteten Z hlungsdienstleisters  ls 

ein F ktor zu berücksichtigen ist, ob Ang ben zum Auftr ggeber oder zum Begünstigten fehlen 

oder unvollständig sind.13 

Art. 8 Abs. 2 bzw. Art. 12 Abs. 2 der Geldtr nsfer-VO sieht überdies eine Meldeverpflichtung für 

Z hlungsdienstleister des Begünstigten bzw. für zwischengesch ltete Z hlungsdienstleister  n die 

FMA vor, wenn es ein Z hlungsdienstleister wiederholt versäumt, die vorgeschriebenen Ang ben 

zum Auftr ggeber oder zum Begünstigten vorzulegen. In einem solchen F ll ist der FMA neben 

diesem Versäumnis  uch zu melden, welche M ßn hmen seitens des Meldepflichtigen (z.B. 

Verw rnung, Fristsetzung, Zurückweisung  ller künftigen Tr nsfer ufträge dieses 

13 In diesem Zus mmenh ng wird  uf die Geme nsamen Le tl n en nach Art kel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den 

Maßnahmen, m t deren H lfe Zahlungsd enstle ster das Fehlen oder d e Unvollständ gke t von Angaben zum Auftraggeber und 

zum Begünst gten feststellen können, und zu den empfohlen Verfahren für d e Bearbe tung e nes Geldtransfers, be  dem d e 

vorgeschr ebenen Angaben fehlen verwiesen, JC/GL/2017/16 (St nd: 16.01.2018). 
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Z hlungsdienstleisters, Beschränkung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung zu diesem 

Z hlungsdienstleister) in diesem Zus mmenh ng gesetzt werden.14 

3.3.9 Sonstig  

Sofern die Verpflichteten ihren Sorgf ltspflichten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1-5 FM-GwG (d.h. im 

Zus mmenh ng mit der Identifizierung des Kunden, des wirtsch ftlichen Eigentümers bzw. eines 

Treugebers/Treuhänders sowie mit Zweck und Art der Geschäftsbeziehung bzw. der 

Mittelherkunft) gegenüber einem Kunden nicht n chkommen oder n chkommen können, h ben 

sie gemäß § 7 Abs. 7 FM-GwG die Erst ttung einer Verd chtsmeldung gemäß § 16 FM-GwG „in 

Erwägung“ zu ziehen (zu den weiteren Rechtsfolgen des § 7 Abs. 7 FM-GwG siehe RZ 22). 

14 Für dieseMeldung  n die FMA gemäß Art. 8 Abs. 2 bzw. Art. 12 Abs. 2 der Geldtr nsfer-VO stellt die FMA  uf der Incoming-

Pl ttform ein eigenes Meldeformul r zur Verfügung. 
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4 VERDACHTSMELDUNG 

4.1 Zuständige Behörde 

Verd chtsmeldungen gemäß § 16 Abs. 1 FM-GwG sind  n die Geldwäschemeldestelle zu erst tten. 

Die  ktuellen Kont ktd ten der Geldwäschemeldestelle sind über ihre Website unter 

https://www.bundeskrimin l mt. t/602/st rt. spx ersichtlich. 

Die Geldwäschemeldestelle im Bundeskrimin l mt, intern tion l  uch Austri n Fin nci l 

Intelligence Unit (A-FIU) gen nnt, ist die zentr le Ansprechstelle in Österreich für 

Verd chtsmeldungen und Anfr gen im Zus mmenh ng mit Geldwäscherei, 

Terrorismusfin nzierung und Verletzung der Offenlegung von Treuh ndsch ften. Die 

H upt ufg be der Geldwäschemeldestelle ist es, Verd chtsmeldungen und  ndere diesbezügliche 

Inform tionen entgegenzunehmen, zu  n lysieren und Ersterhebungen durchzuführen und die 

zuständigen Behörden umf ssend zu informieren. Diesbezügliche Verd chtsmeldungen sind 

 usschließlich  n die Geldwäschemeldestelle zu erst tten und nicht  n  ndere Behörden, wie z.B. 

die FMA. 

Bei der Erst ttung von Verd chtsmeldungen ist d r uf Bed cht zu nehmen, d ss diese in weiterer 

Folge Teil eines Ermittlungs- und/oder Str fverf hrens werden (können) und somit gemäß den 

entsprechenden verf hrensrechtlichen Vorschriften  uch der Akteneinsicht unterliegen. In diesem 

Zus mmenh ng ordnet § 19 Abs. 2 FM-GwG  n, d ss die Verpflichteten unter  nderem 

sicherzustellen h ben, d ss ihre Beschäftigten und Vertreter, die der Geldwäschemeldestelle 

einen Verd cht  uf Geldwäscherei oder Terrorismusfin nzierung melden, vor Bedrohungen oder 

Anfeindungen geschützt werden. D her ist es empfehlenswert, die Verd chtsmeldungen insofern 

zu  nonymisieren, d ss einzelne Mit rbeiter der Verpflichteten nicht n mentlich gen nnt 

werden.15 Trotz einer Anonymisierung muss  ber sichergestellt sein, d ss die 

Geldwäschemeldestelle entsprechend informierte Mit rbeiter des Verpflichteten ohne großen 

Aufw nd erreichen k nn, f lls eine Rückspr che erforderlich sein sollte. Dies k nn etw  durch 

Bek nntg be einer ( llgemeinen) E-M il dresse oder durch Ang be der zuständigen Abteilung des 

Verpflichteten erfolgen. 

Auch wenn sich eine Verd chtsmeldung  uf Terrorismusfin nzierung bezieht, ist sie seitens der 

Verpflichteten  n die Geldwäschemeldestelle zu erst tten. Letztere leitet sie n ch erfolgter 

An lyse  n d s Bundes mt für Verf ssungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) weiter. 

Für Zweigstellen österreichischer Verpflichteter im Ausl nd sind die lok len Vorschriften über die 

Erst ttung einer Verd chtsmeldung zu be chten. Inwiefern ein Österreichbezug vorliegt und 

( uch) eine Verd chtsmeldung  n die Geldwäschemeldestelle in Österreich zu erst tten ist, ist im 

Einzelf ll zu prüfen. 

15 Vor diesem Hintergrund ist im Zuge der Erst ttung einer Verd chtsmeldung sowie im R hmen der Übermittlung von Bezug 

h benden Unterl gen  uch eine n mentliche Nennung von bef ssten FMA-Mit rbeitern bzw. eine Weiterleitung der 

personenbezogenen D ten von FMA-Mit rbeitern zu unterl ssen. 
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Die Verpflichteten und gegebenenf lls deren Beschäftigte h ben mit der Geldwäschemeldestelle 

gemäß § 16 Abs. 2 FM-GwG in vollem Umf ng zus mmenzu rbeiten, indem sie der 

Geldwäschemeldestelle un bhängig von einer Verd chtsmeldung gemäß § 16 Abs. 1,  uf 

Verl ngen unmittelb r oder mittelb r  lle Auskünfte erteilen, die dieser zur Verhinderung oder zur 

Verfolgung von Geldwäscherei oder von Terrorismusfin nzierung erforderlich scheinen. 

4.2 Form 

Nähere Inform tionen zur Form, in der Verd chtsmeldungen zu erst tten sind, sind in jeweils 

geltender F ssung über die Website des Bundeskrimin l mts unter 

https://www.bundeskrimin l mt. t/602/st rt. spx  brufb r. 

4.3 Inh lt 

Abgesehen von den seitens der Geldwäschemeldestelle vorgesehenen Formvorschriften, h ben 

Verd chtsmeldungen eine inh ltliche Mindest nforderung zu erfüllen, um den Meldevorg ng zu 

erleichtern und möglichst effizient zu gest lten. Folglich sollen  us den Ausführungen des 

Verpflichteten zu dem die Meldepflicht  uslösenden S chverh lt für die zuständige Behörde kl r 

hervorgehen 

- WER 

- WAS 

- WANN 

- WO 

- WIE 

get n h t. Die relev nten Unterl gen zum Beleg,  lso insb. Kontoöffnungsunterl gen, 

Identitätsn chweis, Unterschriftenprobenbl tt, Konto ufstellungen bzw. Belege von 

Kontobewegungen/S ldo, vollständige Tr ns ktionsn chweise bei Einzeltr ns ktionen inkl. 

SWIFT-Beleg, sind der Verd chtsmeldung in Kopie jedenf lls  nzuschließen. 

Weiters ist  nzugeben, welcher Meldet tbest nd  ngenommen wird und zu begründen, w rum 

der Verpflichtete von einem meldepflichtigen S chverh lt  usgeht (sofern ein Zus mmenh ng mit 

Geldwäscherei besteht, ist n ch Möglichkeit  nzugeben, vom Vorliegen welcher (Art) Vort t(en) 

 usgeg ngen wird), d mit die Geldwäschemeldestelle die Überlegungen des Verpflichteten 

n chvollziehen k nn. 

Wenn dem Verpflichteten weitere Inform tionen (etw   us einem Gespräch mit dem Kunden) 

oder Unterl gen (etw   us eigener Recherche) zum S chverh lt vorliegen, sind diese im R hmen 

der Verd chtsmeldung zu übermitteln und in der Meldung kurz  uf deren Hintergrund und 

Relev nz einzugehen. Sofern der rtige Inform tionen und/oder Unterl gen nicht vorliegen, ist ein 
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Hinweis d r uf, d ss eine vollständige Übermittlung erfolgte und keine weiteren Inform tionen 

bzw. Unterl gen vorliegen, zweckmäßig. 

Weitere Ang ben, die für die Beurteilung des F lles hilfreich sein können, und d her in der 

Begründung bzw. im S chverh lt der Verd chtsmeldung explizit  ngeführt werden sollten, sind 

- Kontonummern bzw. Polizzennummern; 

- D tum der Kontoeröffnung bzw. D tum der Unterzeichnung des Versicherungs ntr ges; 

- Inform tionen d rüber, wohin Unterl gen wie Konto uszüge, Versicherungspolizze usw.  n 

den Kunden versendet werden; 

- Zeichnungsberechtigte etc. 

Bei Erst ttung einer Verd chtsmeldung wegen Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung einer 

Treuh ndsch ft sollte überdies versucht werden, Inform tionen zum Treugeber zu eruieren, um 

sie in der Verd chtsmeldung  nzugeben, z.B. 

- bei n türlichen Personen vollständiger N me, Geburtsd tum etc. und 

- bei juristischen Personen Firm /Bezeichnung, Rechtsform, eingetr gene Adresse, 

Post dresse, Vor- und N chn me(n), Geburtsd tum der geschäftsführenden Org ne etc. 

4.4 Nicht bwicklung von Tr ns ktionen und Verbot der 

Inform tionsweiterg be 

§ 17 FM-GwG normiert die Nicht bwicklung von Tr ns ktionen. D n ch h ben die Verpflichteten 

n ch Abg be einer Verd chtsmeldung jede weitere Abwicklung von diesbezüglichen 

Tr ns ktionen zu unterl ssen und  llen weiteren besonderen Anweisungen der 

Geldwäschemeldestelle Folge zu leisten. Diese h t d bei gemäß § 17 zweiter S tz FM-GwG zu 

berücksichtigen, ob die Gef hr besteht, d ss die Verzögerung oder Unterl ssung der Tr ns ktion 

die Ermittlung des S chverh lts oder die Verfolgung vonNutznießern der verdächtigen Tr ns ktion 

erschweren oder verhindern könnte. 

F lls eine Unterl ssung der Abwicklung nicht möglich ist oder die Unterl ssung oder Verzögerung 

die Verfolgung der Nutznießer behindern könnte, h ben die Verpflichteten gemäß § 17 Abs. 2 

erster S tz FM-GwG unmittelb r im Anschluss eine Verd chtsmeldung  bzugeben. Im Zweifel 

dürfen gemäß § 17 Abs. 2 zweiter S tz FM-GwG Aufträge über Geldeingänge durchgeführt werden 

bzw. sind Aufträge über Geld usgänge zu unterl ssen. 

Die Verpflichteten sind gemäß § 17 Abs. 3 FM-GwG berechtigt, von der Geldwäschemeldestelle 

eine Entscheidung d rüber zu verl ngen, ob Bedenken gegen die unverzügliche Abwicklung einer 

Tr ns ktion bestehen. Äußert sich die Geldwäschemeldestelle bis zum Ende des folgenden 

B nk rbeitst ges nicht, d rf die Tr ns ktion  bgewickelt werden. 

Es empfiehlt sich eine entsprechende Anfr ge, ob Bedenken gegen die unverzügliche Abwicklung 

einer Tr ns ktion bestehen, gemeins mmit der Verd chtsmeldung  n die Geldwäschemeldestelle 

zu richten. Eine solche Durchführungsfreig be gilt  usschließlich für die Tr ns ktion,  uf die sich 
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die konkrete Anfr ge/die Verd chtsmeldung bezogen h t und nicht für  llfällige weitere 

Tr ns ktionen im R hmen derselben Geschäftsbeziehung. In der Pr xis h t sich gezeigt, d ss es 

sinnvoll ist, eine entsprechende Anfr ge möglichst zeitig  m jeweiligen B nk rbeitst g zu stellen, 

d mit vor einer  llfälligen Freig be der Tr ns ktion eine umf ssende Prüfung durchgeführt werden 

k nn. 

Alle Vorgänge im Zus mmenh ng mit der Erst ttung von Verd chtsmeldungen und der 

Nichtdurchführung von Tr ns ktionen sind seitens der Verpflichteten gegenüber Kunden und 

Dritten gemäß § 20 Abs. 1 erster S tz FM-GwG geheim zu h lten. Ebenso ist gemäß § 20 Abs. 1 

zweiter S tz FM-GwG die Anwendung der Sorgf ltspflichten gegenüber dem Kunden  uszusetzen 

und st ttdessen unmittelb r die Geldwäschemeldestelle zu informieren, wenn die Verpflichteten 

Kenntnis d von erh lten bzw. den Verd cht oder den berechtigten Grund zur Ann hme h ben, 

d ss ein meldepflichtiger S chverh lt gemäß § 16 Abs. 1 FM-GwG vorliegt und vernünftigerweise 

d von  usgehen können, d ss die Anwendung der Sorgf ltspflichten gegenüber Kunden die 

Verfolgung der Begünstigten einer verdächtigen Tr ns ktion behindern könnte. 

Die Geldwäschemeldestelle ist gemäß § 17 Abs. 4 FM-GwG ermächtigt  nzuordnen, d ss 

- eine l ufende oder bevorstehende (gemäß § 16 Abs. 1 FM-GwG meldepflichtige) Tr ns ktion 

unterbleibt oder vorläufig  ufgeschoben wird und 

- d ss Aufträge des Kunden über Geld usgänge 

Geldwäschemeldestelle durchgeführt werden dürfen. 

nur mit Zustimmung der 

Der Kunde wird über eine solche Anordnung gemäß § 17 Abs. 4 dritter S tz FM-GwG seitens der 

Geldwäschemeldestelle informiert, wobei die Verständigung des Kunden längstens für fünf 

B nk rbeitst ge  ufgeschoben werden k nn, wenn diese  nsonsten die Verfolgung der 

Begünstigten einer verdächtigen Tr ns ktion behindern könnte. Die Verpflichteten sind gemäß 

§ 17 Abs. 4 vierter S tz FM-GwG über den Aufschub der Verständigung des Kunden zu informieren. 

Sob ld eine entsprechende Verständigung des Kunden von der Anordnung erfolgt ist, sind die 

Verpflichteten gemäß § 20 Abs. 2 erster S tz FM-GwG ermächtigt, den Kunden – jedoch nur  uf 

dessen N chfr ge – zur Geldwäschemeldestelle zu verweisen. Mit Zustimmung der 

Geldwäschemeldestelle sind die Verpflichteten  ußerdem gemäß § 20 Abs. 2 zweiter S tz FM-GwG 

ermächtigt, den Kunden selbst von der Anordnung zu informieren. 

Eine entsprechende Anordnung 

- ist gemäß § 17 Abs. 5 FM-GwG von der Geldwäschemeldestellle  ufzuheben, sob ld die 

Vor ussetzungen für die Erl ssung weggef llen sind oder die St  ts nw ltsch ft erklärt, d ss 

die Vor ussetzungen für eine Beschl gn hme gemäß § 109 Z 2 und § 115 Abs. 1 Z 3 StPO nicht 

bestehen bzw. 

- tritt  ußer Kr ft, wenn seit ihrer Erl ssung sechs Mon te verg ngen sind oder sob ld d s 

Gericht rechtskräftig über eine Antr g  uf Beschl gn hme gemäß § 109 Z 2 und § 115 Abs. 1 

Z 3 StPO entschieden h t. 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

Bei  llfälligen weiteren Tr ns ktionen eines Kunden im Zus mmenh ng mit einer vor ngeg ngen 

Verd chtsmeldung h ben die Verpflichteten jeweils neuerlich zu überprüfen, ob ( uch 

diesbezüglich) eine Meldepflicht vorliegt. Gegebenenf lls sind weitere Verd chtsmeldungen zu 

erst tten. 

Wurde im F ll einer Korrespondenzb nkbeziehung eine Verd chtsmeldung erst ttet, h ben die 

Verpflichteten in weiterer Folge nicht nur zu überprüfen, inwiefern eine Meldepflicht hinsichtlich 

 nderer Auftr ggeber oder Begünstigten bzw. betreffend die Korrespondenzb nk  n sich besteht, 

sondern  uch, ob eine (weitere) Meldepflicht betreffend denselben Auftr ggeber oder 

Begünstigten vorliegt. 

Der Verpflichtete h t intern festzulegen, in welchen Fällen Geschäftsbeziehungen infolge der 

Erst ttung einer Verd chtsmeldung zu beenden sind. D bei h t er § 7 Abs. 7 FM-GwG zu be chten, 

der in bestimmten Fällen, in denen ein Verpflichteter seinen Sorgf ltspflichten nicht n chkommen 

k nn, neben einem Verbot der Begründung der Geschäftsbeziehung und einem 

Tr ns ktionsverbot ebenso eine Verpflichtung zur Beendigung einer Geschäftsbeziehung vorsieht 

(siehe d zu  uch RZ 22 f). 

4.5 Interne Dokument tion 

Die Verpflichteten h ben gemäß § 23 Abs. 1 und 2 FM-GwG Str tegien, Kontrollen und Verf hren 

zur wirks men Minderung und Steuerung der ermittelten Risiken von Geldwäscherei und 

Terrorismusfin nzierung schriftlich festzulegen und vom Leitungsorg n zu genehmigen, l ufend 

 nzuwenden und sofern erforderlich  nzup ssen. Diese h ben gemäß § 23 Abs. 1 Z 4 und Z 5 FM-

GwG insbesondere  uch Verd chtsmeldungen und die Aufbew hrung von Unterl gen zu 

umf ssen. (vgl. weiterführend d zu FMA Rundschreiben Interne Org nis tion zur Prävention von 

Geldwäscherei und Terrorismusfin nzierung, St nd: 19.03.2019, RZ 57 ff). 

Entsprechende schriftliche Anweisungen der Verpflichteten über die Vorg ngsweise zur Erst ttung 

von Verd chtsmeldungen sollen insb. festlegen, 

- wer für die Beurteilung von Verd chtsfällen und die Erst ttung von Verd chtsmeldungen 

zuständig ist (meist der Geldwäschebe uftr gte) und wer dessen qu lifizierter Vertreter im 

Abwesenheitsf ll ist; 

- in welchen Fällen eine Inform tion des Geldwäschebe uftr gten zu erfolgen h t; 

- welche Esk l tionsprozesse und Leitwege z.B. Mit rbeitern im BereichM rkt/Kundenbetreuer 

bis zum Geldwäschebe uftr gten im F ll von Auffälligkeiten einzuh lten sind; 

- welche Vorgängewie, w nn und vonwem zu dokumentieren sind, d mit sichergestellt ist, d ss 

 lle geldwäscherelev nten Vorgänge ordnungsgemäß  ufgezeichnet werden und d ss eine 

 däqu te Dokument tion der Vorgänge und Aufbew hrung der Unterl gen, die mit möglichen 

Verd chtsfällen in Verbindung stehen, erfolgt. 

Im Übrigen h ben Verpflichtete gemäß § 21 Abs. 1 FM-GwG für die D uer von fünf J hren n ch 

Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder n ch dem Zeitpunkt einer 

gelegentlichen Tr ns ktion  ufzubew hren: 
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RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

- Kopien der erh ltenen Dokumente und Inform tionen, die für die Erfüllung der 

Sorgf ltspflichten gegenüber Kunden erforderlich sind (Z 1); 

- die Tr ns ktionsbelege und - ufzeichnungen, die für die Ermittlung von Tr ns ktionen 

erforderlich sind (Z 2). 

Gemäß § 21 Abs. 2 erster S tz FM-GwG h ben Verpflichtete personenbezogene D ten, die sie 

 usschließlich für die Zwecke des FM-GwG ver rbeitet h ben, n ch Abl uf dieser Frist zu löschen, 

es sei denn Vorschriften  nderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren 

Aufbew hrungsfrist. Es h ndelt sich d bei um eine Frist, die im Vergleich zu gesetzlich ver nkerten 

längeren Aufbew hrungsfristen subsidiär ist. Im Hinblick  uf d tenschutzrechtliche Aspekte und 

d r us resultierende Vorschriften für die Verpflichteten im Zus mmenh ngmit der Prävention von 

Geldwäscherei und Terrorismusfin nzierung ist  n dieser Stelle  uf § 21 Abs. 4, 5 und 6 FM-GwG 

zu verweisen. 

Bis zur rechtskräftigen Beendigung eines  nhängigen Ermittlungs-, H upt- oder 

Rechtsmittelverf hrens wegen § 165 (Geldwäscherei), § 278  (Kriminelle Org nis tion), § 278b 

(Terroristische Vereinigung), § 278c (Terroristische Str ft ten), § 278d (Terrorismusfin nzierung) 

oder § 278e (Ausbildung für terroristische Zwecke) StGB d rf gemäß § 21 Abs. 2 zweiter S tz FM-

GwG keine Löschung dieser D ten erfolgen. Der Sinn dieser Bestimmung liegt d rin, d ss in 

der rtigen Verf hren  lle vorh ndenen D ten und Inform tionen genutzt werden können. 

Vor ussetzung für diese Ausn hme von der Löschungsverpflichtung ist  llerdings, d ss der 

Verpflichtete von einem solchen Verf hren n chweislich Kenntnis erl ngt h t. Eine  ktive 

N chforschungspflicht durch den Verpflichteten, ob ein der rtiges Verf hren  nhängig ist, besteht 

nicht. 

Im Übrigen sieht § 22 FM-GwG vor, d ss die Verpflichteten über Systeme zum 

Inform tions ust usch mit der Geldwäschemeldestelle und der FMA zu verfügen h ben, die es 

ihnen ermöglichen, über sichere Kommunik tionsk näle und  uf eine Art und Weise, die die 

vertr uliche Beh ndlung der Anfr gen sicherstellt,  uf Anfr gen der Geldwäschemeldestelle oder 

der FMA, die diesen zur Verhinderung von Geldwäscherei oder Terrorismusfin nzierung 

erforderlich erscheinen, vollständig und r sch Auskunft d rüber zu geben, ob sie mit bestimmten 

Personen eine Geschäftsbeziehung unterh lten oder während eines Zeitr ums von fünf J hren vor 

der Anfr ge unterh lten h ben, sowie über die Art dieser Geschäftsbeziehung. 

Als entsprechende sichere Kommunik tionsk näle kommen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Rundschreibens etw  verschlüsselte E-M ils in Betr cht. 

Stand: 03.06.2019 SEITE 26 



 
  

 

      

  

  

              

           

             

          

  

           

   

          

   

 

           

            

 

 

RUNDSCHREIBEN MELDEPFLICHTEN 

5 ANHANG 

5.1 M teri lien 

- Gemeins me Leitlinien n ch Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den M ßn hmen, mit 

deren Hilfe Z hlungsdienstleister d s Fehlen oder die Unvollständigkeit von Ang ben zum 

Auftr ggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlen Verf hren für die 

Be rbeitung eines Geldtr nsfers, bei dem die vorgeschriebenen Ang ben fehlen JC/GL/2017/16 

(St nd: 16.01.2018) 

- FMA Rundschreiben zu den Sorgf ltspflichten 

Terrorismusfin nzierung (St nd: 18.12.2018) 

zur Prävention von Geldwäscherei und 

- FMA Rundschreiben Interne Org nis tion 

Terrorismusfin nzierung (St nd: 19.03.2019) 

zur Prävention von Geldwäscherei und 

Anmerkung: Soweit Internetlinks in diesem Rundschreiben  ngegeben werden, ist dies  usschließlich 

zur Inform tion. Die Richtigkeit der Links besteht zum Zeitpunkt der Beschlussf ssung des 

Rundschreibens. 
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